
FlugrFlugreise ab Feise ab Frrankfurankfurtt

1. Tag, Freitag, 09.06.2023

Bustransfer zum Flughafen (AA) oder Rail & Fly (HNA)- Hinflug - Burgviertel - Abendessen

Bustransfer von Aachen, Düren und Jülich zum Flughafen Frankfurt (AA Gäste). Rail & Fly zum Flughafen Frankfurt (HNA Gäste). Am Morgen
Flug von Frankfurt nach Budapest. Begrüßung durch Ihre örtliche, deutsch sprechende Reiseleitung am Flughafen. Im Anschluss Bustransfer
in die Innenstadt und Besichtigung des Burgviertels. Das Burgviertel – besonders der Palastviertel- steht unter einer großen Renovierung: im
2. Weltkrieg zerstörten Gebäuden werden neu gebaut, Plätze werden laut der Pläne im 20. Jahrhundert renoviert. Einige Arbeiten sind schon
fertig: der Csikós – Hof mit dem ehemaligen Stallungsgebäude (heute funktioniert dieser als Veranstaltungsraum) und der Stephansraum im
Burgpalast. Der Burgpalast ist der Mittelpunkt des historischen Burgviertels. Heute wird der Palast für repräsentative Anlässe der ungarischen
Regierung genutzt, beherbergt außerdem die Nationalgalerie, die Nationalbibliothek und das Historische Museum. Danach Spaziergang vom
Burgpalast bis zum Bürgerviertel – Innenbesichtigung der zweitwichtigsten Kirche in Budapest und Meisterwerk der Gotik: der Matthiaskirche.
Aus dieser Zeit ist noch ein Teil des Marientors zu besichtigen. Als die Osmanen 1541 die Stadt eroberten, wurde die Kirche in eine Moschee
umgewandelt. Nach der Vertreibung der Osmanen erstrahlte das Gebäude unter der Regentschaft der Habsburger im üppigen Barockstil.
Danach sehen Sie die Fischerbastei. Die Festungsanlage mit ihren verspielt wirkenden Türmchen, Zinnen, Arkaden und Treppen könnte
problemlos als Kulisse für einen Märchenfilm dienen. Die Bastei, zwischen 1899 und 1905 zur gleichen Zeit wie das Parlament auf der anderen
Donauseite erbaut, war schließlich nie als wehrhafte Festung konzipiert. Sie ist einzig und allein als spektakulärer Aussichtspunkt auf die
Donau und den Stadtteil Pest gedacht. Der Name Fischerbastei stammt übrigens von dem Fischmarkt, der dort früher stattfand. Im Anschluss
Fahrt in Ihr Hotel und Check-in. Um 18.30 Uhr Abendessen in einem traditionellen Restaurant inkl. Zigeunermusik und Folkloreshow. Sie
stimmen sich mit einem Schnaps Empfang, einem typischen 3-Gang Menü inkl. 2 Gläser Wein, Musik und Programm auf die kommenden Tage
Ihrer schönen Reise ein.

2. Tag, Samstag, 10.06.2023

Stadtbesichtigung Pester Seite - Parlament - Optional: Ballett im Opernhaus

Nach dem gemeinsamen Frühstück besichtigen Sie die Pester Seite. Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Andrassy Boulevard
bis zum Heldenplatz. Ehrfurcht gebietend blick der Erzengel Gabriel von einer 36 Meter hohen Säule auf den Heldenplatz. In einer Hand
hält er die ungarische Krone, in der anderen das apostolische Doppelkreuz. Darunter sieht man die Reiterstatuen von Fürst Àrpád und sechs
weiteren Stammesfürsten. Besichtigung des Opernhauses und der neuen Museumsgebäude im Stadtpark (Haus der Ungarischen Musik,
Ethnographisches Museum). Rückfahrt zur Stephansbasilika und Besichtigung der größten und prächtigsten römisch-katholischen Kirche der
Stadt. Im Jahr 1987 wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Der Innenraum des eindrucksvollen Sakralbaus bietet bis zu
8.500 Gläubigen Platz, die gewaltigen Ausmaße der St. Stephans-Basilika lassen jedem Besucher den Atem stocken. Die Mittagspause steht
Ihnen zur freien Verfügung. Im Anschluss besichtigen Sie um 14.00 Uhr das Parlament. Sie erhalten eine Führung durch eines der größten
Parlamentsgebäude der Welt. Mit seiner gotischen, symmetrischen Fassade wurde der Bau vom Londoner Parlament, dem Westminster
Palast inspiriert. Eine Tour durch das Budapester Parlament bietet Ihnen die Möglichkeit sein wunderschönes Inneres zu entdecken: Die
Ehrentreppe und die imposanten Fresken von Károly Lotz, das große Domzimmer, das Wohnzimmer der ehemaligen Abgeordnetenkammer und
den Sitzungssaal des Oberhauses. In dem zentral gelegenen sechseckigen Saal befindet sich die Krone von Saint Ètienne, zurückzuführen
auf Stephen, dem ersten König von Ungarn. Diese Königskrone wird dauerhaft von zwei Wachen geschützt. Im Anschluss Fahrt mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück in Ihr Hotel. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Optional können Sie um 18.15 Uhr in das
Budapester Opernhaus zum Balett “Der Pygmalion Effekt” spazieren (99,- € p.P.). Das Opernhaus ist nicht nur eines der bedeutendsten
Kunstdenkmäler von Budapest, sondern auch das Symbol der mehr als dreihundertjährigen ungarischen Operntradition. Viele bedeutende
Künstler waren hier zu Gast, darunter Gustav Mahler, der Komponist, der von 1887 bis 1891 Direktor in Budapest war. Das Ballett konzentriert
sich auf ein entbehrungsreiches Mädchen, das Reichtum und Perfektion im Tanz findet, wo die schwer fassbare Leichtigkeit von Schönheit und
Bewegung nur durch harte Arbeit erreicht werden kann. Das tragikomische Ballettset zur virtuosen Musik von Johann Strauss Jr. wird erstmals
2023 vom Ungarischen Nationalballett präsentiert. Beginn der Vorstellung um 19.00 Uhr. Nach der Vorstellung Spaziergang zurück in Ihr Hotel.

3. Tag, Sonntag, 11.06.2023

Besichtigung des Sisi Schlosses in Gödöllö - Nachmittag zur freien Verfügung -

Lichterfahrt mit Donaupanoramaschiff

Nach dem gemeinsamen Frühstück fahren Sie mit dem Bus nach Gödöllö und besichtigen das Sisi Schloss. Das größte Barockschloss
wurde im Auftrag von Graf Antal Grassalkovich I. nach Plänen des Wiener Baumeisters Andreas Mayerhoffer erbaut. 1751 weilte Maria
Theresia, die Königin von Ungarn und die Kaiserin von Österreich hier zu Besuch. 1867 kaufte der Staat das Schloss, ließ es vom Architekten
Miklos Ybl in sechs Monaten renovieren und machte es Franz Joseph I. und Elisabeth anlässlich ihrer Krönung zum König und Königin von
Ungarn zum Geschenk. Das Herrscherpaar verbrachte im Frühjahr und im Herbst einige Wochen in Gödöllö. Das “ungarische Versailles” ist
das Lieblingsschloss von Sisi gewesen, sie verbrachte hier sehr viel Zeit und hat die ungezwungene familiäre Atmosphäre genossen. Das
Barockschloss zählt zu den größten der Welt und ist nach Renovierungsarbeiten größtenteils wieder in seiner ehemaligen Pracht zu bestaunen.

© TTstudio/Shutterstock.com
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(C) Hotel Hilton Garden Inn Budapest

Schloss, Schlosspark und Reithalle erinnern noch heute an die kaiserliche Zeit. Doch es ist und bleibt Sisi, Elisabeth, Kaiserin von Österreich
und natürlich Königin von Ungarn, die hier jährlich unzählige Menschen in dieses mystische ungarische Schloss und nach wie vor in ihren Bann
zieht. Die Faszination dieser Frau, die voller Schönheit, Melancholie aber auch voll Eigensinn und Schwermut war, hat an vielen verschiedenen
Orten dieser Welt Spuren hinterlassen, doch vor allem in Österreich und in Ungarn. Hier auf Schloss Gödöllö kann man den Geist der Kaiserin
Jahre noch spüren. Im Anschluss Rückfahrt nach Budapest und der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Bummeln Sie durch die Váci-
Fußgängerzone, die Shoppingmeile der Stadt oder schlendern Sie zum Beispiel durch die große Markthalle, in der Kleidung, Souvenirs und
Nahrungsmittel verkauft werden. um 20.00 Uhr unternehmen Sie eine 1-stündige Lichterfahrt mit dem Donaupanoramaschiff auf der Donau.
Schauen Sie hinter die Wände des königlichen Burgpalasts, des Parlaments und anderer Gebäude, die wunderschön beleuchtet sind. Lassen
Sie den letzten Abend in Budapest unter romantischer Stimmung ausklingen.

4. Tag, Montag, 12.06.2023

Nationalbibliothek - Nachmittag zur freien Verfügung - Optional: Kaffee und Kuchen in einem berühtem Jugendstil-Café -
Heimflug

Nach dem gemeinsamen Frühstück und dem Check-out erhalten Sie um 10.00 Uhr eine 1,5-stündige Führung durch die Nationalbibliothek.
Von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, befinden sich hier Kostbarkeiten, wie die Sammlung von König Matthias und weitere historische
Werke. Danach steht Ihnen der restliche Nachmittag bis zum Heimflug zur freien Verfügung. Optional können Sie um 14.00 Uhr Kaffee und
Kuchen in einem berühmten Jugendstil-Café in Budapest einnehmen (32,- € p.P.). Seit mehr als einem Jahrhundert sind die Budapester Cafés
nun ein wichtiger Teil des täglichen Leben der Ungarn: ein Ort sozialer, kultureller und politischer Begegnungen. Als Theater des intellektuellen
Lebens dienten die Cafés von Budapest mehreren Generationen von Künstlern und Schriftstellern als Heimat und Zufluchtsort. Der ungarische
Schriftsteller Dezsó Kosztolányi hatte die Angewohnheit, wie folgt zu bestellen: “Junge, Tinte bitte!”. Lassen Sie sich inspirieren und genießen
Sie exzellenten Kaffee und Gebäck. Am späten Nachmittag Bustransfer zum Flughafen und Rückflug nach Frankfurt. Ankunft am Abend und
im Anschluss Transfer zurück zu den Zustiegsstellen Aachen, Düren und Jülich (AA Gäste) oder mit Rail & Fly zu ihrem Wunsch-Bahnhof (HNA
Gäste).

Programmänderungen aus witterungsbedingten und organisatorischen Gründen vorbehalten!

IHR HOIHR HOTELTEL

Das nagelneue 4-Sterne-Hotel wurde im Juni 2019 im Herzen von Budapest geöffnet. Die 214 Zimmer sind mit Klimaanlage, Kaffee- und Tee-
Zubereitung, Bügeleisen, Wi-Fi und LCD – TV ausgestattet. Im Hotel stehen für Sie ein Restaurant und eine Bar zur Verfügung. Im Snack-Shop
können Sie Tag und Nacht kleine Köstlichkeiten und Häppchen kaufen. Aufgrund der Lage des Hotels können Sie nicht direkt beim Hotel ein-
und aussteigen, aber nur ca. 50 Meter entfernt ist es möglich.

Eingeschlossene Leistungen

 Bustransfer von Aachen, Düren und Jülich zum Flughafen Frankfurt
 Direktflug mit Lufthansa ab/bis Frankfurt nach Budapest
 Steuern, Gebühren und Kerosinzuschlag (Stand November 2022)
 3x Ü/F im zentralen 4-Sterne-Hotel Hilton Garden Inn
 1x Abendessen in einem traditionellen Stadtrestaurant inkl.

Zigeunermusik und Folkloreshow (3-Gänge-Menü, exkl. Getränke)
 Umfangreiches Ausflugsprogramm
 Besichtigung Burgviertel inkl. Matthiaskirche und Fischerbastei,

Burgpalast und Burggarten
 Stadtbesichtigung Pester Seite
 Innenbesichtigung im Parlament inkl. privater Führung
 Besichtigung Sisi Schloss in Gödöllö
 Lichterfahrt mit Donaupanoramaschiff
 Führung durch die Nationalbibliothek
 Deutsch sprechende örtliche Reiseleitung während der Reise
 Transfers und Ausflüge in landestypischen, klimatisierten Reisebussen

 M-TOURS Erlebnisreisen Reisebegleitung
 Reiseliteratur

*Flugsicherheitsgebühren, Steuern und Kerosinzuschlag entsprechen dem Stand von November 2022. Wir behalten uns vor, evtl. Erhöhungen
bis zum Reiseantritt im Rahmen der gesetzlichen Richtlinien in Rechnung zu stellen.

FlughafFlughafentrentransfansferer

In den Leistungen ist der Flughafentransfer enthalten. Die genauen Abfahrtszeiten teilen wir Ihnen mit den Reiseunterlagen mit. Folgende
Zustiege sind möglich:

 Aachen: Busparkplatz Sandkaulstr., gegenüber Sporthaus Drucks
 Düren:Zentraler Omnibusbahnhof Nähe Hbf, Bussteig E
 Jülich:Zentraler Omnibusbahnhof am Bahnhof, Bussteig E

Mögliche WMögliche Wunschleistungunschleistung

 Ballett “Der Pygmalion Effekt” im Budapester Opernhaus99,- €
 Kaffee & Kuchen in einem berühtem Jugendstil-Café32,- €
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Nicht im ReiseprNicht im Reisepreis enthalteneis enthalten

 Trinkgelder und sonstige persönliche Ausgaben
 Persönliche Reiseversicherungen
 Bettensteuer/Kurtaxe

Veranstalter

M-TOURS Erlebnisreisen GmbH
49074 Osnabrück
Beratungsstelle Berlin
Libauer Straße 21
10245 Berlin

Telefonnummer: 030-403 66 89 34

Es gelten die aktuellen Reisebedingungen der M-TOURS Erlebnisreisen GmbH.

Hinweise

Reisedokumente/ EinrReisedokumente/ Einreisebestimmungeneisebestimmungen

Deutsche Staatsbürger benötigen einen Personalausweis oder Reisepass. Bitte beachten Sie, dass für andere Staatsangehörige andere
Einreise- und Visabedingungen gelten können. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall vor Ihrer Reise rechtzeitig mit dem Reiseveranstalter in
Verbindung.

MindestteilnehmerzahlMindestteilnehmerzahl

Die Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Reise beträgt 25 Personen. Wir werden Sie spätestens 8 Wochen vor Reisetermin
informieren, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

GruppengrGruppengrößeöße
Die Gruppengröße kann bei dieser Reise bis zu ca. 30 Teilnehmer betragen.

TTeilnahmeeilnahmevvororaussetzungenaussetzungen

Um Ihnen auch weiterhin einen unbeschwerten Urlaub anbieten zu können, setzt M-TOURS Erlebnisreisen auf die 2-G-Regel. Die Teilnahme an
unseren Reisen ist nur für vollständig Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis möglich ("2G-Regel").

Vollständiger Impfschutz: Bei Reiseantritt muss die zweite Impfung (Grundimmunisierung) mindestens 14 volle Tage zurückliegen.

Hinweis für Gäste ohne Booster (dritte Impfung): Das Impfzertifikat der EU für den vollständigen Impfschutz verliert nach aktuellem Stand 9
Monate nach der Grundimmunisierung seine Gültigkeit. Wir empfehlen Ihnen daher zu Ihrer eigenen Sicherheit eine rechtzeitige Booster-
Impfung.

Genesen: Positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage aber höchstens 6 Monate zurückliegt. (Stand Juli 2022 - Gesetzliche
Änderungen vorbehalten)

Voraussichtliche Flugdaten

Die Flüge von Frankfurt nach Budapest erfolgen mit Lufthansa. Die Beförderung erfolgt in der Economy-Klasse. Voraussichtliche Flugzeiten:

09.06. ab Frankfurt 09.10 an Budapest 10.35 - LH1336

12.06. ab Budapest 18.55 an Frankfurt 20.35 - LH1341

Änderungen der Flugzeiten sind möglich und vorbehalten! (bei Flugzeitenänderungen entfällt u.U. das Programm am ersten und/oder letzten
Tag oder muss geändert werden!)

FlughafFlughafentrentransfansfer (AA Gäste)er (AA Gäste)

In den Leistungen ist der Flughafentransfer enthalten. Die genauen Abfahrtszeiten teilen wir Ihnen mit den Reiseunterlagen mit. Folgende
Zustiege sind möglich:

Aachen: Busparkplatz Sandkaulstr., gegenüber Sporthaus Drucks

Düren:Zentraler Omnibusbahnhof Nähe Hbf, Bussteig E

Jülich:Zentraler Omnibusbahnhof am Bahnhof, Bussteig E

Rail & Fly (HNRail & Fly (HNA Gäste)A Gäste)

Mit dem Rail & Fly Ticket fahren Sie deutschlandweit bequem

mit dem Zug von einem Bahnhof Ihrer Wahl bis zum Flughafen
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und wieder zurück. Das Ticket gilt in allen Zügen, auch im ICE.

Nicht gültig ist das Ticket in Thalys, in DB Autozügen und Son-

derzügen. Begrenzt gilt das Ticket in DB Nachtzügen. Bitte be-

achten Sie, dass Sie selbst verantwortlich sind eine rechtzeitige

Zugverbindung zu wählen, sodass Sie rechtzeitig am Flugha-

fen eintreffen. Bei der Fahrkartenkontrolle zeigen Sie Ihre Rail &

Fly Fahrkarte zusammen mit Ihrem Flugticket vor. Beides erhal-

ten Sie mit den Kundenunterlagen ca. 10 Tage vor Reisebeginn

Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer Reise haben, stehen
wir Ihnen gerne unter folgender Nummer zur Verfügung:

0541 - 981 091 000541 - 981 091 00
E-Mail: info@m-tours.de

M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, 49074 Osnabrück, Beratungsstelle Berlin, Libauer Straße

21, 10245 Berlin

Wir empfehlen den
Abschluss einer

Reiserücktrittskostenversicherung

Unser Serviceteam informiert
Sie hierzu gerne.
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Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. [1]
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. DieM-TOURSErlebnisreisenGmbH trägt die volle 

Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Reise. Zudem verfügt die DieM-TOURSErlebnisreisenGmbHüber die gesetzlich 

vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 

Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter

oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. Bitte Kontaktieren Sie: service@m-tours.de

• Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - auf eine
andere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im
Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 %

des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine
Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen,
wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschal- 

reise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kosten- 

erstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom
Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise
voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr
vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind
dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr
vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reisever- 

anstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß
erbracht werden. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet.  

Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die 

Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. DieM-TOURSErlebnisreisenGmbH
 hat eine Insolvenzabsicherung mit tourVERS abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 

aufgrund der Insolvenz von derM-TOURSErlebnisreisenGmbHverweigert werden.

TourVERS 

Borsteler Chausse 51  22453 Hamburg Tel. 040-2442880 

Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an: 

HanseMerkur ReiseversicherungsAG 

Siegfried Wedells-Platz 1 

20354 Hamburg  

TEL +49(0)40/53799360



Reisebedingungen von M-TOURS Erlebnisreisen
ab dem 20.10.2021

Auszug aus den Allgemeine Geschäfts- 
und Reisebedingungen der M-TOURS 
Erlebnisreisen GmbH (nachstehend 
M-TOURS Erlebnisreisen genannt)

Die vollständigen Reisebedingungen 
finden Sie unter  
www.m-tours.de/agb  
Sie werden Bestandteil des zwischen 
M-TOURS Erlebnisreisen und dem 
Kunden geschlossenen Vertrages und 
ergänzen insoweit die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde 
M-TOURS Erlebnisreisen den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. 

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den 
Anmelder auch für alle in der Anmeldung 
mit aufgeführten Teilnehmer, für deren 
Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie 
für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, 
sofern er eine entsprechende gesonderte 
Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.3 Die Anmeldung kann schriftlich, münd-
lich, fernmündlich oder auf elektronischem 
Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen 
werden, nachdem der Kunde vom Reise-
veranstalter i.S. des Art. 250 §§ 1-3 EGBGB 
ordnungsgemäß informiert wurde. 

1.4 Der Vertrag kommt mit der Annahme 
durch M-TOURS Erlebnisreisen zustande. 
Die Annahme bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Vertrag-
sabschluss wird M-TOURS Erlebnisreisen 
dem Kunden die den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechende Reisebestätigung auf 
einem dauerhaften Datenträger über-mit-
teln bzw. in den Fällen des Art. 250 § 6 I 
EGBGB in Papierform aushändigen. 

1.5 Weicht der Inhalt der Bestätigung vom 
Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot von M-TOURS Erlebnisrei-
sen vor, an das M-TOURS Erlebnisreisen 
für die Dauer von 10 Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebotes zustande, 
sofern M-TOURS Erlebnisreisen auf die 
Änderungen hingewiesen und im Übrigen 
seine vorvertraglichen Informationspflich-
ten gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt 
hat. Die Annahme des Kunden erfolgt 
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung 
oder vollständige Zahlung gegenüber 
M-TOURS Erlebnisreisen. 

1.6 M-TOURS Erlebnisreisen weist darauf 
hin, dass nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten bei Pauschalreiseverträgen, die im 
sogenannten Fernabsatz abgeschlossen 
wurden (z.B. über Briefe, Telefonanrufe, 
E-Mails, Telemedien oder Online-Diens-
te), kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte (siehe hierzu auch Ziffer 
6.). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Kunde den Vertrag über Rei-
seleistungen nach § 651a BGB außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossen hast, 
es sei denn, die Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vor-
hergehenden Wunsch des Kunden geführt 
worden; im letztgenannten Fall besteht 
ebenfalls kein Widerrufsrecht. 

2. Bezahlung 

2.1 M-TOURS Erlebnisreisen hat zur 
Sicherung der Kundengelder eine 
Insolvenzversicherung bei der TourVERS, 
Borsteler Chausse 51, 22453 Hamburg 
abgeschlossen. 

2.2 Mit Zustandekommen des Reisever-
trages und der Aushändigung des Siche-
rungsscheines im Sinne von §§ 651r, 651t 
BGB, der Namen und Kontaktdaten des 
Kundengeldabsicherers in klarer, verständ-
licher und hervorgehobener Weise enthält, 
hat der Kunde in der Regel eine Anzahlung 
in Höhe von 20% des Reisepreises zuzüg-
lich etwaiger Kosten einer abgeschlos-
senen Versicherung zu leisten. Liegt dem 

Reisevertrag ein individuell unterbreitetes 
Angebot zugrunde, gilt abweichend von 
dieser Regelung die dort ausgewiesene 
Anzahlungshöhe. Von M-TOURS Erleb-
nis-reisen lediglich vermittelte Leistungen 
können je nach Zahlungsbedingungen der 
Leistungsträger abweichende Fälligkeiten 
haben, über die der Kunde vor Vertrags-
schluss informiert wird. 

2.3 Abweichend von Ziff. 2.2 kann der volle 
Reisepreis für eine Pauschalreise auch 
ohne die Aushändigung eines Sicherungs-
scheins verlangt werden, wenn die Reise 
nicht länger als 24 Stunden dauert, keine 
Übernachtung eingeschlossen ist und der 
Reisepreis 500 EUR nicht übersteigt. 

2.4 Die Anzahlung ist 14 Tage nach Bu-
chung fällig. Der restliche Reisepreis ist 4 
Wochen vor Abreise fällig, sofern die Reise 
nicht mehr aus den Gründen von Ziff 9.b 
abgesagt werden kann. Bei Überwei-
sungen aus dem Ausland hat der Kunde 
die zusätzlich anfallenden Gebühren für 
Auslandsüberweisungen vollständig zu 
tragen. Bei Buchungen, die weniger als 
zwei Wochen vor Reiseantritt vorgenom-
men werden, ist der gesamte Reisepreis 
nach Aushändigung der Rechnung inkl. 
des Sicherungsscheines fällig. 

2.5 Prämien für vermittelte Versicherungen, 
Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- 
und Umbuchungsgebühren sind jeweils 
sofort fällig. Aufwendungen für das Besor-
gen von Visa (z.B. Visagebühren) werden, 
sobald der Kunde M-TOURS Erlebnisreisen 
mit der Visabeantragung beauftragt hat, 
ebenfalls unmittelbar in Rechnung gestellt 
und fällig. 

2.6 Die Reiseunterlagen werden 
aus-schließlich nach erfolgter Gutschrift 
des gesamten Reisepreises auf dem Konto 
von M-TOURS Erlebnisreisen ausgehän-
digt oder zugesandt. Bis zur vollständi-
gen Bezahlung des Reisepreises steht 
M-TOURS Erlebnis-reisen gegenüber dem 
Kunden ein. Leistungsverweigerungsrecht 
zu. 

2.7 Leistet der Kunde die Anzahlung und/
oder die Restzahlung nicht fristgerecht, 
so ist M-TOURS Erlebnisreisen berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und dem 
Kunden die Rücktrittkosten gemäß Ziffer 
6 zu berechnen. M-TOURS Erlebnisreisen 
behält sich vor, die durch die Nicht- bzw. 
die unvollständige Zahlung anfallenden 
Mehrkosten (z. B. Bankgebühren, Rück-
lastschriftgebühren, etc.) weiterzubelasten 
und bei erfolgter Mahnung eine Mahn-
kostenpauschale von 3 € zu erheben. Es 
bleibt dem Kunden unbenommen, den 
Nachweis zu führen, dass keine oder we-
sentlich niedrigere Kosten entstanden sind. 

2.8 Bei kurzfristigen Buchungen, d.h., wenn 
zwischen Buchung und Reisebeginn 28 
Tage oder weniger liegen, ist der Reise-
preis Zug um Zug gegen Aushändigung 
der Reiseunterlagen und des Sicherungs-
scheines zu zahlen. 

2.9 Bei Währungsumrechnungen gilt der 
Kurs des Abrechnungsdatums und nicht 
der des Datums der Buchung. M-TOURS 
Erlebnisreisen haftet nicht für Kursdiffe-
renzen. Bei Belastung im Ausland können 
zusätzliche Gebühren von der Bank 
erhoben werden. 

3. Leistungen 

3.1 Der Umfang der vertraglichen Leis-
tungen ergibt sich ausschließlich aus der 
Leistungsbeschreibung von M-TOURS 
Erlebnisreisen sowie aus den entspre-
chen-den Angaben in der Reisebestäti-
gung und den gemäß Art. 250 § 3 EGBGB 
gemachten Angaben. Etwaige Neben-
abreden bedürfen der ausdrücklichen 
Bestätigung von M-TOURS Erlebnisreisen 
auf einem dauehaften Datenträger. 

3.2 Hotel-, Orts- oder Schiffsprospekte, 
die nicht von M-TOURS Erlebnisreisen he-
rausgegeben werden, sind für M-TOURS 

Erlebnisreisen nicht bindend. 

3.3 Dritte sind nicht befugt, von den Reise-
bedingungen oder den Ausschreibungen 
von M-TOURS Erlebnisreisen abwei-
chende Zusagen zu machen und/oder 
Vereinbarungen zu treffen. Besondere 
Kundenwünsche müssen durch M-TOURS 
Erlebnisreisen ausdrücklich schriftlich 
bestätigt werden, um Vertragsbestandteil 
zu werden. 

3.4 Leistungen, die als Fremdleistungen 
direkt vom Kunden bei Drittunternehmen 
gebucht werden, gehören nicht zum Leis-
tungsumfang von M-TOURS Erlebnis-rei-
sen (z. B. Sportveranstaltungen, Ausflüge, 
Rundfahrten, Ausstellungen, etc.). 

4. Leistungsänderungen 

4.1 M-TOURS Erlebnisreisen behält sich 
ausdrücklich vor, aus sachlich berech-
tigten, erheblichen und nicht vorherseh-
baren Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung oder Abweichung der Angaben 
in der jeweiligen Leistungsbeschreibung 
zu erklären. 

4.2 M-TOURS Erlebnisreisen verpflichtet 
sich, den Kunden über Leistungsänderun-
gen oder -abweichungen unverzüglich 
gem. § 651f II BGB auf einem dauerhaften 
Datenträger in Kenntnis zu setzen. Im Falle 
einer erheblichen Änderung der Reise ist 
der Kunde berechtigt, ohne Kosten vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwer-
tigen Reise zu verlangen, wenn M-TOURS 
Erlebnisreisen in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte 
unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung 
über die Änderung gegenüber M-TOURS 
Erlebnisreisen geltend zu machen. 

4.3 Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

5. Preisänderungen 

M-TOURS Erlebnisreisen behält sich vor, 
den im Reisevertrag vereinbarten Preis 
im Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren, Sicherheitsgebühren im Zusam-
menhang mit der Beförderung, Einreise-, 
Aufenthalts- und Eintrittsgebühren oder ei-
ner Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse entsprechend wie 
folgt zu ändern: 

5.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des 
Reisevertrages bestehende Beförderungs-
kosten, insbesondere die Treibstoffkosten, 
so kann M-TOURS Erlebnisreisen den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
gen-den Berechnung erhöhen:  
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen 
Erhöhung kann M-TOURS Erlebnisrei-
sen vom Kunden den Erhöhungsbetrag 
verlangen.  
b) In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungsunternehmen pro Beför-
derungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten Beförderungs-
mittels geteilt. Den sich so ergebenden 
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
M-TOURS Erlebnisreisen vom Kunden 
verlangen. 

5.2 Werden die bei Abschluss des Rei-
severtrages bestehenden Abgaben wie 
Hafen- oder Flughafengebühren, Sicher-
heitsgebühren im Zusammenhang mit der 
Beförderung; Einreise-, Aufenthalts- und 
Eintrittsgebühren gegenüber M-TOURS 
Erlebnisreisen erhöht, so kann der Reise-
preis um den entsprechenden, anteiligen 
Betrag heraufgesetzt werden. 

5.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse 
nach Abschluss des Reisevertrags kann 
der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für 
M-TOURS Erlebnisreisen verteuert hat. 

5.4 Im Falle einer nachträglichen Än-

derung des Reisepreises hat M-TOURS 
Erlebnisreisen den Kunden unverzüglich, 
spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, 
davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhun-
gen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zu-
lässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 
8% ist der Kunde berechtigt vom Reisever-
trag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn M-TOURS Erlebnisreisen eine solche 
Reise ohne Mehrpreis anbieten kann. Der 
Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach 
der Erklärung der Änderung des Reiseprei-
ses durch M-TOURS Erlebnisreisen geltend 
zu machen. Dem Kunden wird empfohlen, 
dies auf einem dauerhaften Datenträger 
zu erklären. 

5.5 M-TOURS Erlebnisreisen ist gem. § 651f 
IV BGB verpflichtet, bei einer Verringerung 
der unter Ziff. 5.1-5.3 genannten Kosten 
den daraus resultierenden und vom Kun-
den bezahlten Mehrbetrag unter Abzug 
der tatsächlich entstandenen Verwaltungs-
kosten an den Kunden zu erstatten. 

6. Reiserücktritt durch den Kunden 

6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Rei-
sebeginn von der Reise zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber M-TOURS 
Erlebnis-reisen zu erklären. Sofern die 
Reise über einen Reisevermittler gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Maßgebend 
ist der Zugang der Rücktrittserklärung. Der 
Rücktritt ist grundsätzlich formlos möglich. 
Dem Kunden wird jedoch empfohlen, den 
Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträ-
ger zu erklären. 

6.2 Bei einem Rücktritt des Kunden vor 
Antritt der Reise steht M-TOURS Erleb-
nis-reisen anstelle des Reisepreises eine 
Rücktrittsentschädigung zu (§ 651h BGB), 
sofern M-TOURS Erlebnisreisen den Rück-
tritt nicht zu vertreten hat und/oder keine 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen 
Umstände i.S.d. § 651h III BGB vorliegen, 
die die Durchführung der Reise oder 
die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen. Umstände sind unvermeidbar und 
außer-gewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle der Partei unterliegen, die sich 
hierauf beruft und ihre Folgen sich auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären. 

6.3 M-TOURS Erlebnisreisen kann anstelle 
des konkret berechneten Entschädigungs-
anspruchs die folgende pauschalierte 
Rücktrittsentschädigung geltend machen:  
a) Busreisen  
bis 30 Tage vor Reisebeginn 25%  
ab 29. -22. Tag vor Reisebeginn 30%  
ab 21. – 15. Tag vor Reisebeginn 40%  
ab 14. – 10. Tag vor Reisebeginn 55%  
ab 9. – 7. Tag vor Reisebeginn 75%  
ab 6.– 2. Tag vor Reisebeginn 80%  
ab 1. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 
90% des Reisepreises 

b) Flugreisen Europa  
bis 61 Tage vor Reisebeginn 10%  
ab 60. - 46. Tag vor Reisebeginn 30%  
ab 45. - 31. Tag vor Reisebeginn 60%  
ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 70%  
ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 80%  
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 
(no-show) 90% des Reisepreises 

c) Schiffspauschalreise  
bis 90 Tage vor Reiseantritt 20 %  
ab 89. - 31. Tag vor Reisebeginn 40%  
ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 60%  
ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 85%  
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 
(no-show) 90 % des Reisepreises 

d) Zugpauschalreisen  
bis 45 Tage vor Reiseantritt 10 %  
ab 44. - 30. Tag vor Reisebeginn 30%  
ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 50%  
ab 14. Tag vor Reisebeginn 75%  
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 
(no-show) 90 % des Reisepreises 



f) Pauschalreisen mit eigener Anreise so-
wie Reisen in Verbindung mit Eintrittskarten  
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 25%  
ab 29. -22. Tag vor Reisebeginn 30%  
ab 21. – 15. Tag vor Reisebeginn 40%  
ab 14. – 10. Tag vor Reisebeginn 55%  
ab 9. – 7. Tag vor Reisebeginn 75%  
ab 6.– 2. Tag vor Reisebeginn 80%  
ab 1. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 
90 % des Reisepreises. 

6.4 Zusätzlich kann der Preis vermittelter 
Leistungen (z.B. Versicherungen, Visa) in 
voller Höhe anfallen.

6.5 Bei einer Berechnung nach Ziff. 6.3 
bleibt dem Kunden unbenommen, den 
Nachweis zu führen, dass M-TOURS Er-
lebnisreisen im Zusammenhang mit dem 
Rücktritt keine oder wesentlich geringere 
Kosten entstanden sind. 

6.6 M-TOURS Erlebnisreisen kann 
anstelle der unter Ziff. 6.3 genannten 
Pauschalen einen konkret berechneten 
Entschädigungsanspruch als Ersatz für 
die getroffenen Reisevorkehrungen und 
für seine Aufwendungen geltend ma-
chen, sofern der M-TOURS Erlebnisreisen 
entstandene Schaden deutlich höher 
ausfällt, als die unter Ziff. 6.3 genannten 
Pauschalen. Maßgeblich für die Berech-
nung des Ersatzes ist der Reisepreis unter 
Abzug der ersparten Aufwendungen 
und etwaigen anderweitigen Verwen-
dungen der Reiseleistungen. In diesem 
Fall wird M-TOURS Erlebnisreisen die 
konkrete Entschädigung berechnen und 
begründen. 

7. Umbuchungen 

7.1 Ein Anspruch des Kunden, nach 
Vertragsabschluss, auf Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft, der Beförderungsart 
oder der Fluggesellschaft besteht nicht, 
sofern M-TOURS Erlebnisreisen seine 
vorvertraglichen Informationspflichten 
gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt hat. 
Sollen auf Wunsch des Kunden nach Ver-
tragsabschluss und bis zum 60. Tag vor 
Reiseantritt Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft, der Beförderungsart 
oder der Fluggesellschaft vorgenommen 
werden, wird M-TOURS Erlebnis-reisen 
dem Kunden die tatsächlich anfallenden 
Kosten pro Kunden berechnen. Zusätzlich 
gilt ein Bearbeitungsentgelt von € 30,00 
pro Person als vereinbart. 

7.2 Umbuchungswünsche des Kunden, 
die ab dem 59. Tag vor Reiseantritt er-
folgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt 
vom Reisevertrag gemäß Ziffer 6. zu 
den dort genannten Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchge-
führt werden. Dieses gilt nicht bei Umbu-
chungswünschen, die nur geringfügige 
Kosten verursachen. 

7.3 Umbuchungswünsche/Änderungen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen, 
werden mit € 30 pro Person in Rechnung 
gestellt. Geringfügige Änderungen sind 
z.B. Änderung der Verpflegungsleistung, 
der Zimmerkategorie oder Ähnliches. 

7.4 Umbuchungswünsche hinsichtlich des 
Reiseziels sind grundsätzlich nur durch 
den Rücktritt vom Reisevertrag (Storno) 
zu den in Ziffer 6. genannten Bedingun-
gen und nachfolgendem Neuabschluss 
möglich. 

7.5 Es bleibt dem Kunden unbenommen, 
den Nachweis zu führen, dass M-TOURS 
Erlebnisreisen keine oder wesentlich 
niedrigere Kosten entstanden sind. 

9. Rücktritt und Kündigung durch 
M-TOURS Erlebnisreisen 

M-TOURS Erlebnisreisen kann in folgen-
den Fällen vor Antritt der Reise vom Rei-
severtrag zurücktreten oder nach Antritt 
der Reise den Reisevertrag kündigen:  
a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der 
Reisende die Durchführung der Reise 
ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig 
stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. Kündigt M-TOURS Erlebnisreisen 
deshalb den Vertrag, so behält M-TOURS 
Erlebnis-reisen den Anspruch auf den 

Reisepreis, muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
er aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt werden.  
b) Bei Nichterreichen einer ausgeschrie-
benen Mindestteilnehmerzahl, wenn in 
der Reiseausschreibung für die entspre-
chende Reise auf eine Mindestteilneh-
merzahl und die Frist, binnen derer der 
Rücktritt durch M-TOURS Erlebnisreisen 
möglich ist, hingewiesen wurde, in der 
im Vertrag bestimmten Frist, spätestens 
jedoch  
  20 Tage vor Reisebeginn bei einer Rei-

sedauer von mehr als 6 Tagen, 

  7 Tage vor Reisebeginn bei einer Reise-
dauer von mindestens 2 und höchstens 
6 Tagen 

  48 Stunden vor Reisebeginn bei einer 
Reisedauer von weniger als 2 Tagen. 

In jedem Fall ist M-TOURS Erlebnisreisen 
verpflichtet, den Kunden unverzüglich 
nach Eintritt der Voraussetzung für die 
Nichtdurchführung der Reise hiervon in 
Kenntnis zu setzen und ihm die Rück-
trittserklärung unverzüglich zuzuleiten. 
Bereits geleistete Zahlungen auf den 
Reisepreis erhält der Kunde zurück. 

10. Haftung von M-TOURS Erlebnisreisen 

10.1 M-TOURS Erlebnisreisen haf-
tet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 
eines ordentlichen Kaufmanns für die 
gewissenhafte Reisevorbereitung, die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger und die ordnungs-
gemäße Erbringung der bestätigten 
Reiseleistungen auf der Grundlage des 
jeweiligen Angebotes. 

10.2 M-TOURS Erlebnisreisen haftet nicht 
für Leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit Leistungen, die nicht Bestand-
teil des Reisevertrages sind und/oder 
die der Reisende ohne Vermittlung von 
M-TOURS Erlebnisreisen direkt gebucht 
und in Anspruch genommen hat (z.B. 
Veranstaltungen, Ausflüge, Besuche, etc.). 

10.3 Die vertragliche Haftung von 
M-TOURS Erlebnisreisen ist bei anderen 
als Körperschäden auf den dreifachen 
Reise-preis beschränkt, soweit ein Scha-
den des Kunden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
soweit M-TOURS Erlebnisreisen für einen 
dem Kunden entstehenden Schaden 
allein wegen einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen (beispielsweise Leistungsträ-
ger) verantwortlich ist. Möglicherweise 
darüber hin-ausgehende Ansprüche 
aufgrund internationaler Abkommen 
bleiben von der Beschränkung unbe-
rührt. 

10.4 Für alle gegen M-TOURS Erlebnisrei-
sen gerichteten Schadensersatzansprü-
che aus unerlaubter Handlung, die nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen, ist die Haftung auf die Höhe 
des dreifachen Reisepreises beschränkt, 
ausgenommen darüber hinausgehende 
Ansprüche aufgrund internationaler 
Abkommen. 

10.7 Die Beteiligung an Sport- und an-
deren Ferienaktivitäten muss der Kunde 
selbst verantworten. Sportanlagen, 
Geräte und Fahrzeuge sollte der Kunde 
vor Inanspruchnahme überprüfen. Für 
Unfälle, die bei Sportausübungen und 
anderen Ferienaktivitäten auftreten, 
haftet M-TOURS Erlebnisreisen nur, wenn 
M-TOURS Erlebnisreisen ein Verschulden 
trifft. 

12. Obliegenheiten des Kun-den/Fristen 

12.1 Der Kunde hat M-TOURS Erlebnis-
reisen umgehend davon in Kenntnis 
zu setzen, wenn er die erforderlichen 
Reiseunterlagen (Flugscheine, Leistungs-
gutscheine, Rail & Fly Pick-up Nummern 
und Reiseinformationen) spätestens 5 
Werktage (mit Ausnahme von Ziff. 1.5) 
vor Reiseantritt nicht erhalten hat. In 
diesem Fall werden die Reiseunterlagen, 
Zahlungseingang bei M-TOURS Erlebnis-
reisen vorausgesetzt, sofort per E-Mail 
zugesandt. 

12.2 Werden Reiseleistungen nicht ver-

tragsgemäß erbracht, kann der Kunde 
Abhilfe verlangen. Der Kunde ist ver-
pflichtet, M-TOURS Erlebnisreisen einen 
aufgetretenen Reisemangel unverzüglich 
anzuzeigen. Die Anzeige hat gegen-
über der Reiseleitung vor Ort, deren 
Kontaktdaten in den Reiseunterlagen 
stehen, zu erfolgen. Ist eine Reiseleitung 
nicht vorhanden oder erreichbar, so 
sind etwaige Reisemängel M-TOURS 
Erlebnisreisen an deren Sitz zur Kenntnis 
zu geben (Anschrift siehe Ziff. 23). Ver-
tragliche Minderungsansprüche (§ 651m 
BGB) und Schadensersatzansprüche (§ 
651n BGB) sind ausgeschlossen, sofern 
der Kunde die Mängelanzeige schuldhaft 
unterlässt. M-TOURS Erlebnisreisen kann 
die Abhilfe auch in der Weise schaffen, 
dass eine gleichwertige oder höhere 
Ersatzleistung erbracht wird, soweit dies 
für den Kunden zumutbar ist. Zur Abhilfe 
ist M-TOURS Erlebnisreisen nicht ver-
pflichtet, wenn der Reisemangel bewusst 
wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurde bzw. die Abhilfe eine unzulässige 
Vertragsänderung darstellt. Die örtliche 
Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dieses möglich ist. Sie 
ist jedoch nicht befugt, Ansprüche des 
Kunden anzuerkennen. 

12.3 Will der Kunde den Reisevertrag we-
gen eines Reisemangels der in § 651i BGB 
bezeichneten Art oder aus wichtigem, 
M-TOURS Erlebnisreisen erkennbaren 
Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, 
hat er M-TOURS Erlebnisreisen zuvor 
eine angemessene Frist zu setzen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmög-
lich ist oder von M-TOURS Erlebnisreisen 
verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, für M-TOURS Erlebnisrei-
sen erkennbares Interesse des Kunden 
gerechtfertigt ist. 

12.4 Bei eventuell auftretenden Leis-
tungsstörungen ist der Kunde verpflichtet, 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen alles ihm Zumutbare zu tun, um zu 
einer Behebung der Störung beizutragen 
und eventuell entstehenden Schaden so 
gering wie möglich zu halten. Insbeson-
dere hat er M-TOURS Erlebnisreisen auf 
die Gefahr eines Schadens aufmerksam 
zu machen. 

12.5 Sofern das Gepäck des Kunden bei 
Flugreisen verloren geht, beschädigt 
wird oder nicht rechtzeitig ankommt, 
muss der Kunde unverzüglich eine 
schriftliche Schadensanzeige (P.I.R.) vor 
Ort bei der Fluggesellschaft, die die Be-
förderung durchgeführt hat, vornehmen. 
Die Schadensanzeige ist bei Gepäckver-
lust binnen 7 Tagen, bei Verspätungen 
innerhalb von 21 Tagen nach Aushändi-
gung, zu erstatten. Fluggesellschaften 
lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadenanzeige nicht ausge-
füllt worden ist. M-TOURS Erlebnis-reisen 
übernimmt keine Haftung für den Verlust 
bzw. die Beschädigung von Wertgegen-
ständen oder Geld im aufgegebenen 
Gepäck, wenn jene bei der Aufgabe des 
Gepäckstücks auf dem Flugschein nicht 
ausdrücklich vermerkt worden sind. Im 
übrigen ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
M-TOURS Erlebnisreisen bzw. der Rei-
seleitung unverzüglich anzuzeigen. 

14. Pass-, Visa-, Einreise- und Gesund-
heitsbestimmungen 

14.1 M-TOURS Erlebnisreisen infor-
miert den Kunden über die Pass- und 
Visaerfordernisse, sowie über gesund-
heitspolizeiliche Formalitäten, die für die 
Reise und den Aufenthalt erforderlich 
sind und die ungefähre Dauer, die für 
eine Beschaffung etwaiger Dokumente 
erforderlich ist. Der Kunde ist jedoch für 
die Einhaltung aller für die Durchführung 
der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, die aus 
der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
erwachsen, gehen zu Lasten des Kunden, 
ausgenommen, wenn sie durch eine 
Falsch- oder Nichtinformation durch 
M-TOURS Erlebnisreisen bedingt sind. 

14.2 Zur Erfüllung der Verpflichtung nach 
Ziff. 14.1 wird der Kunde M-TOURS Erleb-
nisreisen vollumfassend und wahrheits-
gemäß über seine Staatsangehörigkeit, 
sowie die aller Mitreisenden informieren, 

ferner über etwaige Besonderheiten, 
wie beispielsweise Doppelstaatsbürger-
schaften, Staatenlosigkeit, etc. 

14.3 Sollten Einreisevorschriften einzelner 
Länder vom Kunden nicht eingehalten 
werden, so dass der Kunde deshalb an 
der Reise verhindert ist, kann M-TOURS 
Erlebnisreisen den Kunden mit den 
entsprechenden Rücktrittsgebühren 
belasten. 

14.4 M-TOURS Erlebnisreisen haftet nicht 
für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa, Reisegeneh-
migungen und/oder sonstiger Doku-
mente durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde M-TOURS 
Erlebnis-reisen mit der Besorgung be-
auftragt hat, es sei denn, dass M-TOURS 
Erlebnisreisen eigene Pflichten schuld-
haft verletzt hat. 

15. Zollbestimmungen 

Der Kunde ist verpflichtet, sowohl die 
Zollbestimmungen des bereisten Landes 
als auch die des Heimatlandes zu 
beachten. Der Kunde ist verpflichtet, sich 
selbst über die geltenden Vorschriften zu 
informieren. 

20. Datenschutz 

Personenbezogenen Daten, die der 
Kunde M-TOURS Erlebnisreisen zur 
Verfügung stellt, werden elektronisch 
erfasst, gespeichert, verarbeitet, an 
Leistungsträger und/oder Versicherer 
übermittelt und genutzt, soweit dies zur 
Vertragsdurchführung erforderlich ist. 
M-TOURS Erlebnisreisen wird dabei 
alle datenschutzrechtlichen Vorschriften 
beachten, ebenso für M-TOURS Erlebnis-
reisen tätige Dritte. Weitere Einzelheiten 
zum Datenschutz findet der Kunde unter: 
www.m-tours.de/datenschutz 

21. Hinweis für Verbraucher 

Die Plattform zur außergerichtlichen On-
line–Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) 
der EU-Kommission befindet sich unter 
https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban_en.  
M-TOURS Erlebnisreisen ist nicht bereit 
und verpflichtet, an Streitbeilegungver-
fahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen. 

23. Veranstalter 

M-TOURS Erlebnisreisen GmbH  
Große Straße 17 - 19  
49074 Osnabrück  
Telefon:  +49 (0)541 981091-00  
Fax:  +49 (0)541 981091-99  
E-Mail:  info@m-tours.de  
Internet:  www.m-tours.de  
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